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Frage Nummer 54 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Christoph 
Maier 
(AfD) 

Nach Berichten aus Baden-Württemberg, wonach aufgrund ei-
ner bundesweiten Regelungslücke des neu eingeführten Bür-
gergelds, das Jobcenter allein in Stuttgart pro Monat ca. 
170.000 Euro für Essen an rund 1 000 erwerbsfähige Flücht-
linge zu viel ausbezahlt und es dadurch zu einer Doppelzahlung 
in Millionenhöhe kommt, frage ich die Staatsregierung, ob sie 
Kenntnis derartiger Doppelzahlungen in Bayern hat, in welchen 
Orten diese der Staatsregierung bekannt sind (bitte nach Kom-
munen und Kreisen aufschlüsseln) und in welcher Höhe derar-
tige Doppelzahlungen aktuell ausbezahlt werden? 

Antwort des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales 

Zu einer Regelungslücke des neu eingeführten Bürgergelds, die zu Doppelzahlun-
gen für Essen an Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II, Bürgergeld) führen kann, und zu entsprechenden Vorkommnissen in Bay-
ern ist der Staatsregierung nichts bekannt. Die Staatsregierung hält die geschilderte 
Problematik auch für wenig realistisch, da das SGB II keine Zahlungen „für Essen“ 
vorsieht. Regelmäßig anfallende Bedarfe der Leistungsberechtigten, u. a. bzgl. Le-
bensmitteln, werden durch den Regelbedarf gedeckt. Der Regelbedarf umfasst ins-
besondere Bedarfe für Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsener-
gie sowie Bedarfe zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemein-
schaft (das sog. soziokulturelle Existenzminimum). Der Regelbedarf wird als mo-
natlicher Pauschalbetrag berücksichtigt. Über die Verwendung der zur Deckung des 
Regelbedarfs erbrachten Leistungen entscheiden die Leistungsberechtigten eigen-
verantwortlich. 

 


